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Checkliste I - Auswahl DVS-Vertragsvorlage 

A. Allgemein 

Nr. Fragen zu Vertragsgegenstand Nein Ja Anwendbare DVS-Vertragsvorlage 

1. Sollen mit dem Vertrag nur 

 Individualsoftware zu Eigentum 

der LB durch die AN entwickelt 

und / oder 

 ein Gesamtsystem (bestehend 

aus Hard- und Software) zu Ei-

gentum der LB durch die AN be-

schafft und / oder 

 andere werkvertragliche IKT-

Leistungen (=abnehmbares Werk 

/ Erfolg ist geschuldet, z.B. Pro-

grammierung / Anpassung frem-

der Softwareteile oder Schnittstel-

len, aufwendige Parametrisierung, 

Erstellung eines wichtigen Kon-

zepts etc.) vereinbart werden? 

  WKV 1 

2. Sollen mit dem Vertrag nur Beratungs-

dienstleistungen (z.B. reine Projektlei-

tung, rein beratende Unterstützung bei 

SW-Entwicklung oder Konzepten etc.) im 

IKT-Bereich, für welche vor allem ein Tä-

tigwerden und nicht ein spezifischer Erfolg 

geschuldet ist, vereinbart werden?  

  DLV 2 

3. Soll mit dem Vertrag nur der Kauf (= zu 

Eigentum) von Hardware / IKT-

Infrastruktur (ohne Software) vereinbart 

werden? 

  HKV 3 

4. Sollen mit dem Vertrag nur einmalige 

oder wiederkehrend zu vergütende Stan-

dardsoftware zur Nutzung durch den LB 

lizenziert werden (ohne Übertragung des 

Eigentums am Quellcode)? 

  SLV 4 

5. Soll mit dem Vertrag nur die Wartung von 

eigener Hardware und / oder die Pflege 

von Software und / oder die Erbringung 

von Supportleistungen geregelt werden? 

  WPV 5 

 Alle obenstehenden Fragen mit nein 

beantwortet oder Beantwortung un-

klar? 

  Spezialfälle unter B: prüfen (so v.a. 

die Anwendung der Vorlage CLV-6 

für Cloud-/Online-Dienste).  
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B. Spezialfälle (sofern allgemeine Prüfung nach A: nicht eindeutig ist) 

Nr. Fragen zu Spezialfällen Nein Ja Anwendbare DVS-Vorlage / Lösung 

1. Liegt eine Kombination der unter A: 

erwähnten Vertragsgegenstände vor? 

   Sofern eine zusätzliche Leistung 

generell nur eine sehr untergeordne-

te Leistung darstellt, ist es oft ver-

tretbar, die DVS-Vertragsvorlage für 

die Hauptleistung zu verwenden. Die 

zusätzliche Leistung ist jedoch in je-

dem Fall in der Vertragsurkunde zu 

spezifizieren.  

 Untergeordnete, nicht geschäftskriti-

sche Zusatzdienstleistungen wie 

IKT-Beratung können meist durch 

Erwähnung in der DVS-

Vertragsvorlage zur Hauptleistung 

ergänzt werden, ohne dass ein sepa-

rater DLV 2 notwendig wird. Projekt-

leitung und -unterstützung sind bei-

spielsweise typische Zusatzdienstlei-

tungen für den WKV 1. Sie können 

ebenfalls Teil eines DLV 2 oder auch 

der restlichen Verträge bilden.  

 Sofern mehrere eigenständige, von-

einander abhängige Leistungen vor-

liegen, ist zu prüfen, ob allenfalls 

zwei oder mehrerer separate Verträ-

ge möglich sind. Die Kombination 

des WPV 5 mit einem SLV 4, einem 

HKV 3 und/ oder einem WKV 1 ist in 

der Regel möglich. Je nach Fall ist 

auf einen angemessenen Investiti-

onsschutz zu achten, indem zum 

Beispiel die Kosten für einen vor-

gängigen WKV 1 erst mit den perio- 

dischen Leistungen im WPV 5 vergü-

tet werden oder indem Sicherheits-

leistungen vereinbart werden.  

 Bei klar trennbaren, voneinander 

unabhängigen Leistungen spricht 

grundsätzlich nichts gegen eine 

Verwendung mehrerer Verträge ne-

beneinander.  

 Anspruchsvoller ist eine Verschmel-
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zung zweier DVS-Vertragsvorlagen 

in einem Vertrag, weshalb diese eine 

besonders sorgfältige Ausgestaltung 

und Abstimmung, meist unter Beizug 

rechtlicher Unterstützung, erfordert. 

2. Ist für einen bestimmten Vertrag unter A: 

zusätzlich ein vorgängiges, separates 

Projekt erforderlich, welches eine er-

folgreiche Prüfung und Abnahme der 

Projektleistungen voraussetzt, damit der 

Abschluss des Vertrags über die Haupt-

leistung überhaupt ermöglicht wird? 

(Beispiel: Mit dem Erwerb einer Soft-

warelizenz sind umfangreiche Schnitt-

stellenanpassungen und Vorleistungen 

notwendig, für welche die AN verant-

wortlich sein soll. Gegenbeispiel: eine 

lizenzierte Software soll mit einem klei-

nen Zusatzaufwand beim LB installiert 

werden -> Installation ist Teil des SLV 4, 

ggfs. mit kleinen Ergänzungen)  

   Der Abschluss eines WKV 1 für die 

Projektphase (i.d.R. Werkvertrag) 

zusätzlich zum Abschluss des Ver-

trags für die Hauptleistung ist zu prü-

fen. Bei umfangreichen Vorleistun-

gen ist wiederum auf einen ange-

messenen Investitionsschutz zu ach-

ten, ggfs. unter Beizug rechtlicher 

Unterstützung. 

 Sofern die Beschaffung eines Ge-

samtsystems zu Eigentum im Vor-

dergrund steht, ist auch für die Pro-

jektphase der WKV 1 oft ausrei-

chend, da solche Verträge häufig ein 

vorgängiges Projekt enthalten, was 

in dieser DVS-Vertragsvorlage be-

reits mitberücksichtigt wird. 

3. Geht es um die Erstellung / Lizenzierung 

und / oder die Wartung, Pflege oder den 

Betrieb geschäftskritischer IKT-Systeme 

(Hardware und / oder Software), soll ein 

Outsourcing geschäftskritischer Aufga-

ben vorgenommen werden oder ist im 

konkreten Fall ein Rechtsgeschäft mit 

erheblichen Risiken (insb. finanziell, 

rechtlich oder reputationsmässig) ver-

bunden? 

   In diesen Fällen können die DVS-

Vertragsvorlagen und AGB DVS 

2025 lediglich einen ersten Aus-

gangspunkt in der Vertragsgestal-

tung und allenfalls in den Vertrags-

verhandlungen darstellen. Sie erset-

zen jedoch keine fundierte, möglichst 

frühe rechtliche Analyse und Anpas-

sung der Verträge auf den Einzelfall 

unter Beizug rechtlicher Unterstüt-

zung.  

 Meist ist es in solchen Fällen unum-

gänglich, wichtige Einzelheiten in 

Anhängen zu den Verträgen weiter 

zu präzisieren und die Vertragsge-

staltung sorgfältig vorzunehmen. 

Dabei ist ebenfalls auf die notwendi-

ge Daten- und Betriebssicherheit 

sowie gegebenenfalls auf die Wah-

rung der Portabilität und Kontinuität 

der betroffenen Aufgaben / IKT-

Lösungen zu achten.  
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4. Geht es um den Bezug von periodisch 

zu vergütenden IKT-Leistungen über 

externe Netzwerke (Stichwort: Cloud 

Computing)? Unter solche Dauerschuld-

leistungen können etwa fallen: Der Be-

trieb von Softwareapplikationen als Ser-

vice (SaaS), Outsourcing (inklusive Bu-

siness Process Outsourcing, Managed 

Services), Online-Services, Betriebsleis-

tungen "als Service"(z.B. IaaS, PaaS, 

ASP), Hosting und/oder Kommunikati-

onsdienste zum Gegenstand haben, bei 

welchen (a) die Anbieterin der Leis-

tungsbezügerin Ressourcen, Dienst- 

oder Betriebsleistungen, Funktionalitä-

ten und/oder Infrastruktur überwiegend 

online zur Verfügung stellt; und/oder (b) 

Daten der Leistungsbezügerin zum 

Zwecke der Erbringung einer Dienst- 

oder Betriebsleistung systematisch 

durch die Anbieterin auf externen eige-

nen oder von Dritten bezogener Infra-

struktur zeitweise gespeichert und bear-

beitet werden. 

   Die vorstehenden Ausführungen zu 

B:3 sind zu beachten – ansonsten 

kann die Vorlage CLV 6 verwendet 

werden.  

 Zu beachten ist, dass bei der Ausar-

beitung der AGB DVS 2025 zwar ei-

nige spezielle Klauseln für derartige 

Leistungen erfasst wurden, welche 

auf dieser allgemeinen Stufe aber 

möglicherweise nicht alle denkbaren 

Anwendungsfälle dieser Leistungs-

gruppe vollständig abzudecken ver-

mögen. Es kann deshalb nötig sein 

zu prüfen, ob im konkreten Falle Er-

gänzungen und Anpassungen vor-

genommen werden müssen – hierzu 

ist bei Bedarf rechtliche Unterstüt-

zung einzuholen. Häufig wird hier 

der WPV 5, allenfalls auch in Kombi-

nation mit einem SLV 4 mit wieder-

kehrenden Lizenzgebühren, als gro-

be Basis für einen Vertrag sinnvoll 

sein – sollten Implementierungs- und 

Überführungsprojekte ebenfalls ab-

gewickelt werden, so sind eher WKV 

1 oder DLV 2 heranzuziehen. Wich-

tig sind bei Verträgen über Online-

Services vor allem (a) ein Anhang 

mit Spezifikation des Vertragsge-

genstandes, welcher die Funktionen 

und Eigenschaften der bezogenen 

Leistungen genau umschreibt; (b) 

ein Anhang SLA, welcher die zuge-

sicherten Service Levels und insbe-

sondere die Verfügbarkeit und Quali-

tät der bezogenen Leistungen regelt 

(z.B. auch flankiert durch Leistungs-

pönalen wie Konventionalstrafen, 

Bonus-/Malus-Bestimmungen); (c) 

Ausführungen resp. Anhänge, die 

sich mit den getroffenen Massnah-

men bezüglich dem Datenschutz und 

der Informationssicherheit beschäfti-

gen, inkl. Resilienz und Business 

Continuity Prozesse. Gemäss AGB 

DVS 2025 sind Konventionalstrafen 

neben Verzugsfällen und bei der 
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Verletzung von Geheimhaltungs-

pflichten neu auch für die Verletzung 

der Verpflichtungen bezüglich des 

Datenschutzes und der Informati-

onssicherheit vorgesehen.  

 Aufgrund der erhöhten Abhängigkeit 

von der AN, welche häufig bei sol-

chen Leistungen besteht (v.a., wenn 

die Leistung auf dem Markt nicht 

leicht substituierbar ist und/oder sich 

eine Transition zu einem neuen An-

bieter ein langwieriger Prozess sein 

würde) , ist besonders auf die Wah-

rung der angemessenen Geschäfts-

kontinuität zu achten und mit Vorteil 

auch die Rückführung der Leistun-

gen auf die Leistungsbezügerin oder 

allenfalls auf einen anderen externen 

Anbieter abzusichern – in solchen 

Überleitungsphasen macht es häufig 

Sinn, dass die Anbieterin eine ge-

wisse Beendigungsunterstützung 

leisten muss (bis hin zur temporären 

Weiterführung der Leistungen bis zu 

deren vollständigen Ablösung und 

Transition). Bei Vertragsende, falls 

die AN ausfällt oder Konkurs geht, 

können sich rasch Probleme mit der 

Leistungserbringung ergeben, wel-

che durch eine sorgfältige Vertrags-

gestaltung, inklusive der Definition 

notwendiger Unterstützungsleistun-

gen bei Vertragsende, gemildert 

werden können.  

 Alle obenstehenden Fragen mit nein 

beantwortet oder Beantwortung un-

klar? 

  Individualvereinbarung (DVS-

Vertragsvorlagen höchstens als 

erster Ausgangspunkt). Rechtliche 

Unterstützung empfohlen. 


